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 22— Stück.

 Montag den 25^ May 1807.

Edictalvorladunge».
E«»n Cossmir R»nsel!au«Kelst in Niidechessm tfl v? 7 6 , mit bitt H-ffischen Truppe» nach

^America gegangen, settdem verschollen, und hat laut Laufsch-in das rote Jahr xZ
rückgelegt. Auf Instanz seiner hiesigen Geschwister, welchen sein hinterlassenes in 200 Rthlr.
bestehendes Vermögen unlängst gegen Caution verabfolgt worden, wird daher derselbe odee
dessen nähere Erben hierdurch ein für allemal edictaliter vorgeladen, vor dem Stadtschult-
 Hvßen-Pmt hiesiger Oberneustadt in dem auf den Ziten August bestimmten peremtorischen
Termin perfönlrch.oder durch'gehörig. Bevollmächtigte zu erscheinen, und sich zum Empfange
obigen Nachlasses zu lcgitimiren, indem sonst erwehnter Jean Casimir Ransel für todt
erklärt und die eingelegte Caution zurückgegeben- werden wird. Cassel den Lyten April
1827. Stadtschulrheißen-Amt der Oberneustadt daselbst. Reinück.

z) Der seit 14 Jahren abwesende Schreinrrgeselle Carl Stemme von Rehren wird hierdurch,
sich binnen z Monaten bey hiesigem Amt zu sistiren und wegen Annehmnng der von feiner

 verstorbenen Mutter nachgelassenen leibeigenen Kolonie vernehmen zu lassen, unter der Ver
warnung vorgeladen, daß bey seinem Aufenbleiben wegen deren Verkauf rechtlich verfügt
«erden soll» Schaumburg am r8ten April 1807.

HessischesAmt daselbst» I. G. pasar» C. Bauer.

Vorladungen der Gläubiger.
 0 Der hiesige Paprirmüller Johann Ludwig Scheuermann ist gesonnen ein Capital zu erbor

gen, und will dagegen mehrere ihm zuständige Immobilien zur Special - Hypotheck constj»
tuiren; es hat aber dessen verstorbener Vater Johannes Schenermann einen Theil dieser Im
mobil, Stücke i) gegen ein Capital von 200 Rthlr. .dem ehemahligen Regierung-,Advo
katen Henrich Wilhelm Brüske, und r) noch gegen 20a Rthlr. dem ehemals allhier gestan
denen Pfarrer Lipfius, in Vormundschaft eines Studiosi Sebastian Ludwig Bröske, anterm
 loten November 1732 gerichtlich und speeialiter verpfändet, vb nun gleich der gedachte Pa-
pitrmüller Scheuermann versichert, daß beyde Capitalien längstens abgetragen worden wä
rm , wie auch die Lange der Zeit vermuthen läßt; so finden solche sich doch in dem hiesige»
Amts-Hypothecken-Protokoll noch bis jetzt unauSgelöscht, und derselbe kann deren wirklich
geschehene Bezahlung nicht gehörig dociren, weshalb er um die öffentliche Vorlabung gebeten
und man diesem Suchen deferirt hab. Die genannten Creditores oder deren Erbersswerden also
hierdurch aufgefordert, daß wenn sie an dem mehr erwehnten Scheuermann der gleichfalls
angeführten Capitalien halber noch eme begründete Forderung zu haben verminen, sie solche
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